KURZANLEITUNG Schulansetzungen in der SWD
	Feld
	Anleitung
	Bemerkung

	028 b|a


	GKD-ID Nummer eintragen, ggf. Feld wiederholen; aktuellste zuerst
	Auch, wenn nicht nach GKD angesetzt wird

	036 a|a
	Ländercode mit STRG F8 eintragen
	Subfeld c ( Liste nach Bundesländern

	040 a|a

	mit STRG F8 die Systematikstelle eintragen; mehrere in weiteren Subfields
	Für Schulen gilt 6.3a, berufsbildende Schulen 6.3a und 6.3b; reine Berufsschulen nur 6.3b

	067  |  
	mit STRG F die SW-Kategorie c für ortsgebundene Körperschaften eintragen
	Im Template bereits vorhanden

	076 s|a
	Bearbeitungs-Status: 0=nicht überarbeitet, 1=von SachbearbeiterInnen bearbeitet, 2=von LR-VBK bearbeitet, 3=von ZR ÖSWD bearbeitet
	Wird in Zukunft nicht mehr benötigt

	078 q|a
	ggf. GKD eintragen (wenn nicht in GKD!)
	Kein Eintrag in 808 d|a!

	800  |c
	Ortsname
	

	801  |a
	Schulname: Achtung Ortsname gehört meist zum Schulnamen (aber nicht grundsätzlich!)
	Es muss jeweils der aktuellste Name genommen werden (Schulhomepage: Impressum, Kontakt)
Abk. wie BG/BRG in der Regel auflösen

	808 a|a
	alle (notwendigen) Quellen angeben:
Homepage immer angeben nach Muster

Internet (http://...) Stand tt.mm.jjjj
Beispiel: GKD, Internet (…) = gleich

Beispiel: Internet (…); früherer Name in GKD

Beispiel: ÖAmtskal online (…), Internet (…)

Beispiel: Internet (…), ÖAmtskal = anders 
	Reihenfolge soll Rangfolge NSW spiegeln; wenn gegen GKD angesetzt wird, mit Semikolon anschließen und Vermerk früherer Name oder Vorgänger oder Vorläufer in GKD

	808 b|a
	definitorische Angaben, z.B. Daten zur Schulgründung (Gegründet JJJJ)
	Ev. komplizierte Teilungen und Zusammenschlüsse hier anführen, dann aber Begründung in 808 d|a (sonst sollte sich die Geschichte in 830 bzw 870/880 spiegeln!).
SWD ist kein Lexikon!

	808 d|a
	Redaktionelle Bemerkungen: z.B. nach welchem § RSWK abweichend angesetzt wird
	Nicht: Entgegen GKD oder Nicht in GKD!

	830 |k
	Umdrehung: Schulname / Schulort
ACHTUNG: Subfeldeintrag ist k!
	

	830 |c
	Erster synonymer Name
	Nur wirklich gebrauchte Namen verwenden, nicht alle möglichen Schulführer abklappern!

	830 |v
	nähere Erläuterungen zum ersten Verweis; in der Regel aber keine Quellenangabe!
Beispiel: Früherer Name [=Zeit nicht eruierbar]

Beispiel: Name JJJJ-JJJJ [=Zeit wurde eruiert]
	Ausnahme: wird entgegen GKD angesetzt (
Früherer Name; GKD

	830 |k
	Umdrehung 1. Verweis
	

	830 |c
830 |v

830 |k
	Weitere Synonyme nach obigem Schema
	

	845 |g
	MO in SW-Folge

Beispiel: Niederösterreich / Volksschule
	Details ( Erläuternde Bemerkungen

	845 |s
	Permutation der SW-Folge

Beispiel: Volksschule / Niederösterreich
	Details ( Erläuternde Bemerkungen

	870 |c
	Frühere Benennung: Nur bei grundlegender Änderung des Charakters einer Körperschaft, z.B. Teilung (SW muss in der SWD vorhanden sein und muss von dort auch rückverwiesen werden)
	Details ( Erläuternde Bemerkungen

	880 |c
	Spätere Benennung: Nur bei grundlegender Änderung des Charakters einer Körperschaft, z.B. Teilung (SW muss in der SWD vorhanden sein und muss von dort auch rückverwiesen werden)
	Details ( Erläuternde Bemerkungen


Kurzanleitung Online-Eingabe von Schulen 
	Feld
	Anleitung
	Bemerkung

	
	Recherche in SWD(DNB)
mit wsw=…
	Umlaute auflösen, keine Sonderzeichen, z.B. wsw=sankt poelten

	068a|a
	s 


	für Schlagwort

	068z|a


	kis 


	Liste mit STRG-F8

	078  |a




	VBK-…-c  
	Liste mit STRG-F8 ( Position V

VBK-c ( neuer Satz (ortsgeb. Kö)

VBK-AS-c ( überarb. AS-Satz (ortsgeb. Kö)

VBK-LRc ( von LR überarb. neuer Satz (ortsgeb. Kö)

VBK-AS-LRc( von LR überarb. AS-Satz (ortsgeb. Kö)

	079n|a


	3
	Status 3 ( Sachbearbeiter/in VBK

Status 2 ( Lokalredaktion VBK

Status 1 ( Zentralredaktion ÖSWD (kann von VBK nicht mehr geändert werden!)


Sonstige Anmerkungen zur Online-Eingabe:

Details von Satzschablone nur mit großer Vorsicht verwenden:

Unbedenklich ist der Einsatz, wenn die eingefügten Felder im Datensatz nicht vorhanden sind [es zählt die Feldnummer ohne Indikator!].

Wenn mittels Details aus Satzschablone ein schon vorhandenes Feld mit anderem Indikator eingefügt wird, kann es zu groben Verschreibungen kommen!

ÄNDERUNGEN am Datensatz nur mehr via Fernzugriff!

[Änderungen vornehmen ( Fernzugriff ( Satz bearbeiten ( weiter]


Nähere Erläuterungen [in Arbeit!]
Rangfolge der Nachschlagewerke

1., GKD

2., ÖAmtskal

Nur im Zweifelsfall sollten weitere Schulverzeichnisse konsultiert werden:

· Die österreichische Schulendatei online http://www.schulen-online.at und/oder bundesländerspezifische Schulführer (zumeist auf den Seiten der Landesschulräte, Wien: www.schulfuehrer.at)

· http://www.schule.at sollte nicht mehr herangezogen werden (ist veraltet!)
Systematik:

Mehr oder weniger ausschlaggebend für die Vergabe der Systematiknummern an den Körperschaftssätzen sind die Systematiknummern des entsprechenden Sachschlagwortes (aus dem MO). Diese werden anhand der Publikationen „SWD-Sachgruppen : Leitfaden zu ihrer Vergabe. –vergeben. 

Bei 6.3a Schule werden „Schlagwörter aus dem Bereich der allgemeinbildenden Schule hinsichtlich deren materiellen Ausstattung (Gelände, Einrichtung), deren Personal (Lehrer und Schüler) und deren Verwaltung“ klassifiziert. Als Beispiele sind u.a. Evangelische Schule (6.3a) und Grundschule (6.3a) genannt. „Nicht hier notiert werden alle Schlagwörter, die nur den Unterricht im eigentlichen Sinne betreffen; sie werden in 6.4 (Unterricht) notiert.“

Bei 6.3b Berufsausbildung wird ausgeführt: „Nur hier notiert werden Schlagwörter sowohl der beruflichen Bildung als auch des beruflichen Schulwesens als Institution. Berufspädagogik 6.3b, Berufsschullehrer 6.3b, Kaufmännische Berufsschule 6.3b. – Mehrfach notiert werden Schlagwörter der Berufsausbildung, die sich begriffsinhaltlich mit Arbeit (9.4a), mit Unterricht (6.4) und mit Schulwesen (6.3a) überschneiden. ... Berufliches Gymnasium 6.3b;6.3a, Berufsschulunterricht 6.3b;6.4, Hauswirtschaftliche Schule 6.3b;6.3a“.

Demnach haben Sie dann zu Recht 6.3b;6.3a vergeben, wenn Berufsschulen mit einem Schulabschluss abschließen, der dem allgemeinbildender Schulen entspricht. In allen anderen Fällen wäre nur 6.3b zu vergeben. Für Nicht-Profis (wie mich) ist die inhaltliche Beurteilung von Berufsschulen (vor allem auch aus dem Ausland) eher schwierig – da bitte ich um Nachsicht Ihrerseits. (Mail Stella 16.06.10)

[noch einarbeiten Mail Stella 06.07.10]Bezüglich der Systematiknummern wäre noch zu ergänzen, dass natürlich die aktuelle Liste der Systematiknummern im Internet die verbindliche ist: http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/swd_syst.pdf
Den von mir erwähnten Leitfaden aus dem Jahre 2000 verwende ich deshalb noch, weil sich dort sehr ausführliche und hilfreiche Erläuterungen zur Vergabepraxis finden.

Abkürzungen von Schulnamen

In der Hauptansetzung sollten Abkürzungen des Schulnamens aufgelöst werden (so interpretiere ich RSWK § 602,4), aber natürlich sind sie in 830 aufzuführen!

808a Angabe von Quellen:

Reihenfolge soll die Rangfolge der NSW spiegeln, es sei denn, es wird gegen die NSW angesetzt, die Homepage der Körperschaft wird immer zitiert, es ist auch dieser Namensform zu folgen (im Zweifelsfall aber NSW)

In der Praxis läuft es auf drei mögliche Varianten hinaus:

1. GKD, Internet (http://...) Stand: 00.00.0000 

2. GKD, Abkürzung des maßgeblichen Nachschlagewerkes gemäß der Liste der fachlichen Nachschlagewerke [wenn von GKD abweicht]

3. Abkürzung des maßgeblichen Nachschlagewerkes ... ODER/UND Internet (...) Stand: ...; früherer Name (oder Vorgänger, Vorläufer) in GKD ODER gegen GKD [das hatten wir intern so mit unserer GKD-Stelle abgesprochen] [Achtung: mit Semikolon anschließen; bei der entsprechenden Verweisung kommt dann in 830 v Früherer Name; GKD]

(Mail Stella 09.07.10)

Umgang bei Namensänderungen

Paragraph 611 aus RSWK:

§ 611 Namensänderungen von Körperschaften

Hat eine Körperschaft im Laufe der Zeit verschiedene Namen angenommen, so wird i.d.R. der

neueste als Ansetzungsform gewählt. Die früheren Namen werden als Synonyme erfasst.

SW Traunstein / Chiemgau-Gymnasium

BF Traunstein / Oberrealschule Traunstein

Ist die Namensänderungs allerdings mit einer grundlegenden Änderung des Charakters bzw. der

Identität der Körperschaft verbunden, so werden früherer und späterer Name nebeneinander angesetzt

und durch chronologische Verweisungen verbunden (vgl. § 12,7). Im Zweifelsfall wird keine

grundlegende Veränderung angenommen.

Grundlegende Änderungen des Charakters oder der Identität der Körperschaft, die nicht mit einer

Namensänderung verbunden sind, werden nicht berücksichtigt.

Anm.: Im Unterschied zu RSWK wird nach RAK für die Ansetzung im Allgemeinen jeweils derjenige Name benutzt,

den die Körperschaft zu dem Zeitpunkt ihrer Beteiligung am Zustandekommen der zu katalogisierenden Veröffentlichung

geführt hat (vgl. RAK §§ 407-409).

1. Nicht als wesentliche Änderung gelten Namensänderungen infolge

- Änderung von selbständig zu unselbständig und umgekehrt,

SW Leipzig / Sächsische Akademie der Wissenschaften / Historische Kommission

BF Leipzig / Sächsische Kommission für Geschichte *Name 1896-1945

Sächsische Kommission für Geschichte / Leipzig

- Änderung von ortsgebunden zu nicht ortsgebunden und umgekehrt,

SW Sozialdemokratische Partei Deutschlands / Ortsverein Nördlingen

BF Nördlingen / Sozialdemokratischer Verein

Sozialdemokratischer Verein / Nördlingen

- Änderung von Organ zu Nichtorgan und umgekehrt,

SW Österreich / Bundesamt für Agrarbiologie

BF Linz / Landwirtschaftlich-chemische Versuchsanstalt

- Ortswechsel bei ortsgebundenen Körperschaften.

SW Strausberg / Sozialwissenschaftliches Institut

BF Sozialwissenschaftliches Institut / Strausberg

München / Sozialwissenschaftliches Institut

2. Als wesentliche Änderung gelten Namensänderungen infolge

- grundlegender Änderung des Selbstverständnisses oder des Aufgabenbereiches der Körperschaft

SW OEEC

CF später OECD

SW OECD

CF früher OEEC

- Teilungen und Zusammenschlüssen, Abspaltungen, Aufspaltungen, Änderungen bei Aufgabenbereichen von Ministerien,

SW Cham <Oberpfalz> / Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium

CF früher Cham <Oberpfalz> / Gymnasium Cham

SW Cham <Oberpfalz> / Robert-Schuman-Gymnasium

CF früher Cham <Oberpfalz> / Gymnasium Cham

SW Hennebergisch-Fränkischer Geschichtsverein

CF früher Verein für Sachsen-Meiningische Geschichte und Landeskunde

SW Verein für Sachsen-Meiningische Geschichte und Landeskunde

CF später Hennebergisch-Fränkischer Geschichtsverein

SW UNISON

CF früher National and Local Government Officers’ Association

CF früher Confederation of Health Service Employees

CF früher National Union of Public Employees

- Namensänderungen, bei denen dazwischen eine Neugründung stattgefunden hat.

SW Deutscher Turnerbund

H 1950 neu gegründet, versteht sich als Nachfolgeorganisation der Deutschen Turnerschaft

BF Deutschland / Deutscher Turnerbund

CF früher Deutsche Turnerschaft

SW Deutsche Turnerschaft

H 1934 in den Deutschen Reichsbund für Leibesübungen eingegliedert, 1936 Selbstauflösung,

1950 unter dem Namen Deutscher Turnerbund neu gegründet

CF später Deutscher Turnerbund

Praxisauslegung:

Laut Mailboxverkehr im Datensatz 4396425-4 sind in der Praxis hauptsächlich Namensänderungen infolge von Zusammenschlüssen und Teilungen grundlegende Änderungen. Daher:

Schulteilungen: sind eindeutig, hier müssen zuerst die gemeinsame Schule, dann die Nachfolgeschulen angesetzt werden, Entscheidungskriterium ist die Schulkennzahl:

Graz /  Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe und Höhere Lehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik

( Graz / Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (SKZ 601439)
( Graz / Höhere Lehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik (SKZ 601759)
Auch Schulzusammenlegungen sind eindeutig und müssen jeweils gesondert angesetzt werden!

Kasten <Sankt Peter am Wimberg> /  Volksschule Kasten   AS0054835
wird der Volksschule Sankt Peter am Wimberg zugeteilt

( Sankt Peter am Wimberg /  Volksschule Sankt Peter am Wimberg  AS0044326
2 Ansetzungen mit 870 bzw. 880
Im Zweifelsfall wird keine grundlegende Änderung angenommen:

Das gilt z.B. wenn aus einer Fachschule eine höhere Lehranstalt wird oder aus den Lehrerbildungsanstalten die Oberstufenrealgymnasien (es wird mit dem jeweils aktuellen Namen angesetzt, die anderen Formen werden in 830 als frühere Bezeichnung verwiesen)!

Sonderfall Pädagogische Hochschulen: da diese Zusammenlegungen mit z.B. Berufspädagogischen Akademien, jedenfalls mit den Pädagogischen Instituten darstellen, werden sie eigens angesetzt. Der Grund der Neuansetzung ist also die Zusammenlegung, nicht die qualitative Änderung! Die Relation zu den Pädagogischen Akademien wird in den Feldern 870, 880 hergestellt.

[Dies wurde bereits von Koll. Alscher realisiert.]

Diverses

Ansetzung von Exposituren u.ä.:

Exposituren oder ausgelagerte Schulzweige, die eigenständig geführt werden (eigene Direktion, eigener Standort … ) werden nach §609,1 RSWK auch selbständig angesetzt. 

Bsp.: Sportgymnasium Dornbirn
Noch offen: Wie aus RSWK belegen, dass selbstständig anzusetzen ist; sind 870, 880 zu bilden?
Ansetzung unter einem Ortsteil:

Kommt immer wieder vor, sollte m.E. aber vermieden werden!
§605,7 könnte so interpretiert werden (Ortsteil ist bekannter oder ist notwendig zur Unterscheidung): Ich meine aber, dass der erste Satz dieses Paragraphen zumeist nicht zutrifft, der Ortsteil wird nicht als Sitz der Körperschaft angegeben. Zur Unterscheidung gleicher Schultypen wird beim Schultyp ein Homonymenzusatz (i.d.R. Straßenbezeichnung) dazugefügt. Z.B.: Wien / Bundesgymnasium <Franklinstraße>; NICHT: Wien-Floridsdorf / Bundesgymnasium (es sei denn, die Bezeichnung unter dem Ortsteil ist die bekanntere oder gebräuchlichere! siehe RSWK §605,7).
[Anm.: In der GKD oft anders praktiziert, deshalb finden sich auch viele entsprechende Datensätze in der SWD (Rangfolge!). Die RSWK sehen bei mehreren Körperschaften in einem Ort (§605,7) die Ansetzung unter dem Ortsteil vor. Trotzdem sollte bei Neuansetzungen – schon vorhandene Quelldatensätze werden i.d.R. belassen (!) – mit Homonymen-Zusatz angesetzt werden, weil oft die Ansetzung unter einem Ortsteil zur Differenzierung nicht ausreicht, vor allem in Wien, und ggf. die Ansetzung unter einem Ortsteil nicht der Gebräuchlichkeit entsprechen mag.]

RSWK 605,7:

Körperschaften, bei denen als Sitz ein unselbständig angesetzter Ortsteil bzw. der Teil eines Doppelorts angegeben ist, werden i. d. R. mit dem Namen des Hauptorts bzw. Doppelorts als erstem Glied angesetzt. Ist der Ortsteil aber als Standort der Körperschaft sehr viel bekannter oder ist er zur Unterscheidung von einer anderen gleichnamigen Körperschaft notwendig, so wird mit dem Kompositum aus Hauptort und Ortsteil (bei Doppelorten mit dem betreffenden Ortsteil) angesetzt (vgl. § 209,5).

SW Bonn / Helmholtz-Gymnasium

BF Bonn-Duisdorf / Helmholtz-Gymnasium

Aber:

SW London-Wimbledon / All-England Lawn Tennis Championships

SW München / Sankt Michael <Pfarrei>

SW München-Perlach / Sankt Michael <Pfarrei>
Hier handelt es sich um ein verzwicktes Thema, bei dem viele RSWK-Paragrafen zu berücksichtigen sind. Es ist leider unvermeidbar, sich diese einzupauken, um die Datensätze regelkonform bearbeiten zu können. Es gibt sehr viele Besonderheiten.

Grundsätzlich wichtig ist die Bildung des Namens der Körperschaft (unabhängig vom Ortssitz), der zumeist den tatsächlichen Namen wiedergeben muss und den Ortssitz in der Regel hinzuzieht (Ausnahme sind aber teilweise Zählungen):

RSWK § 605,3: "Orte und Ortsteile am Beginn und am Ende von Namen ortsgebundener Körperschaften - auch in adjektivischer Form - werden mit angesetzt, auch dann, wenn nicht zweifelsfrei feststellbar ist, ob sie zum Namen gehören. (Vgl. aber RSWK §§ 605,4; 609,2; 618,3.) "

Es ist also durchaus möglich, dass der Ortsteil Bestandteil des Körperschaftsnamens ist, der Hauptort aber als Sitzort gilt. Für die Entscheidung, ob Ortsteil oder Hauptort als Sitzort gewählt werden, gilt das für Latzfons bereits Gesagte:

Im Fall der Pfarrbühne Latzfons wäre zunächst zu klären, wie das Geografikum anzusetzen ist (RSWK § 209,2-3) – da dies außerhalb meines Zuständigkeitsbereiches liegt, kann ich hier nicht weiterhelfen (allenfalls unsere Geografika-Sachbearbeiterin fragen, falls Sie dies wünschen).
Nach der Ansetzungsform des Geografikums richtet sich die Wahl des Geografikums im Körperschafts-Satz. Alle Fallgruppen sind ausführlich beschrieben in den Praxisregeln zu RSWK § 605,7 (Stand: Oktober 2000, Seite 295-296). 

In Bezug auf die Zählungen hatte ich vor einiger Zeit eine Zusammenstellung entworfen, die ich mir erlaube, Ihnen hier in die Mail zu kopieren, auch wenn diese dadurch sehr lang wird. Am Schluss ist ein Beispiel aufgeführt. Abschließend wäre zu dem o.g.Themenkomplex noch zu sagen, dass Homonymenzusätze wirklich NUR DANN gemacht werden dürfen, wenn eine vollkommen identische Namensform zu einem BEREITS ANGELEGTEN Datensatz entstehen würde – nicht rein prophylaktisch oder zur Erzeugung von standardisierten Ansetzungen.

Entsprechend RAK und RSWK kann beim Auftreten von Zahlen in Körperschaftsnamen in drei verschiedene Formen unterschieden werden:

1. Zahlen, die als Zählungen gelten und bei der Ansetzung nicht berücksichtigt werden (RAK §§ 404,d und 411,7 sowie 411,9, RSWK § 602,5 sowie RSWK § 602,2, Praxisregeln)
Beispiel:
Offizielle Namensform:               Heeresoffizierschule II Hamburg
RAK
Ansetzung:                                 Heeresoffizierschule <Hamburg>
Verweisung:                               Heeresoffizierschule <2>
RSWK
Ansetzung:                                 Hamburg / Heeresoffizierschule
Verweisung:                               Hamburg / Heeresoffizierschule <2>
                                                   Hamburg / Heeresoffizierschule II Hamburg
                                                   Hamburg / Heeresoffizierschule Zwei Hamburg

2. Zahlen, die als Zählungen gelten, aber bei der Ansetzung in Form eines Homonymenzusatzes berücksichtigt werden müssen, weil "derselbe Name von verschiedenen Körperschaften benutzt wird"(RAK §§ 404,d und 415 sowie 411,9, RSWK §§ 602,5 und 612 sowie RSWK § 612, Praxisregeln).
Beispiel:
Offizielle Namensformen:                       Erstes Institut für Experimentalphysik Hamburg
                                                   Zweites Institut für Experimentalphysik Hamburg
RAK
Ansetzung:                                 Institut für Experimentalphysik <Hamburg, 1>
                                                   Institut für Experimentalphysik <Hamburg, 2>
RSWK
Ansetzung:                                 Hamburg / Institut für Experimentalphysik <1>
                                                   Hamburg / Institut für Experimentalphysik <2>
Verweisung:                               Hamburg / Erstes Institut für Experimentalphysik Hamburg
                                                   Hamburg / Zweites Institut für Experimentalphysik Hamburg
                                                   Hamburg / 1. Institut für Experimentalphysik Hamburg
                                                   Hamburg / 2. Institut für Experimentalphysik Hamburg

3. Zahlen, die nicht als Zählungen gelten und bei der Ansetzung vorlagegemäß berücksichtigt werden (RAK §§ 404,d und 411,7 sowie RSWK § 602,2 Praxisregeln)
Beispiel:
Offizielle Namensform:               1. Fußball-Club 1896 Pforzheim
RAK
Ansetzung:                                 1. Fußball-Club 1896 <Pforzheim>
Verweisung:                               Fußball-Club 1896 <Pforzheim>
RSWK
Ansetzung:                                 Pforzheim / 1. Fußball-Club 1896
Verweisung:                               Pforzheim / Fußball-Club 1896
                                                   Pforzheim / Erster Fußball-Club 1896

Beispiel:
*** Normdatenkopie von IDN: 953067149 ***
Eingabe: 1250:24-02-98 Änderung: 1250:17-12-09 14:30:52 Status: 9999:17-01-09

005 Ts1

011 /s

012 /w

021 4491236-5

028 280411-6

800 |c|Berlin <Ost>

801 |x|Erweiterte Oberschule Berlin-Mitte

808 |a|Vorlage, Internet (http://www.luise-berlin.de/bms/bmstext/9811proc.htm) Stand: 27.11.2009; früherer Name in GKD

808 |b|Gegründet 1574. 1767 bis 1824 (in Folge des Siebenjährigen Krieges wegen mangelnder Klassenstärke) vorübergehende Vereinigung mit dem "Köllnischen Gymnasium", ab 1824 Rückkehr zum normalen Schulbetrieb an beiden Gymnasien. 1982 in das Max-Planck-Gymnasium integriert.

808 |c|"Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster" nicht identisch mit der vorliegenden Körperschaft.

808 |d|Ansetzung des "Max-Planck-Gymnasiums" bei Bedarf.

810 6.3a

811 XA-DE-BE

814 1574-1982

815 kis

830 |k|Erweiterte Oberschule Berlin-Mitte / Berlin <Ost>

830 |c|Berlin <Ost> / Erweiterte Oberschule Berlin-Mitte <2>

830 |k|Erweiterte Oberschule Berlin-Mitte <2> / Berlin-Ost

830 |c|Berlin <Ost> / 2. Erweiterte Oberschule Berlin-Mitte

830 |k|2. Erweiterte Oberschule Berlin-Mitte / Berlin <Ost>

830 |c|Berlin <Ost> / Zweite Erweiterte Oberschule Berlin-Mitte

830 |k|Zweite Erweiterte Oberschule Berlin-Mitte / Berlin <Ost>

830 |c|Berlin <Ost> / EOS Berlin-Mitte

830 |k|EOS Berlin-Mitte / Berlin <Ost>

830 |c|Berlin <Ost> / EOS Berlin-Mitte <2>

830 |k|EOS Berlin-Mitte <2> / Berlin <Ost>

830 |c|Berlin <Ost> / 2. EOS Berlin-Mitte

830 |k|2. EOS Berlin-Mitte / Berlin <Ost>

830 |c|Berlin <Ost> / Zweite EOS Berlin-Mitte

830 |k|Zweite EOS Berlin-Mitte / Berlin <Ost>

830 |c|Berlin <Ost> / Oberschule Berlin-Mitte *Name 1958-1960

830 |k|Oberschule Berlin-Mitte / Berlin <Ost>

830 |c|Berlin <Ost> / Oberschule Berlin-Mitte <2>

830 |k|Oberschule Berlin-Mitte <2> / Berlin <Ost>

830 |c|Berlin <Ost> / 2. Oberschule Berlin-Mitte *Name 1958-1960

830 |k|2. Oberschule Berlin-Mitte / Berlin <Ost>

830 |c|Berlin <Ost> / Zweite Oberschule Berlin-Mitte

830 |k|Zweite Oberschule Berlin-Mitte / Berlin <Ost>

830 |c|Berlin / Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster *Name 1574-1767 und 1824-1958

830 |k|Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster / Berlin

830 |c|Berlin / Berlinisches Gymnasium Im Grauen Kloster

830 |k|Berlinisches Gymnasium Im Grauen Kloster / Berlin

830 |c|Berlin / Gymnasium zum Grauen Kloster

830 |k|Gymnasium zum Grauen Kloster / Berlin

830 |c|Berlin / Gymnasium Im Grauen Kloster

830 |k|Gymnasium Im Grauen Kloster / Berlin

830 |c|Berlin / Berlinisches Gymnasium

830 |k|Berlinisches Gymnasium / Berlin

845 |g|Berlin / Gymnasium

845 |s|Gymnasium / Berlin

860 |c|Berlin / Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster

870 |c|Berlin / Berlinisch-Köllnisches Gymnasium zum Grauen Kloster

880 |c|Berlin / Berlinisch-Köllnisches Gymnasium zum Grauen Kloster

903 |e|DE-101

903 |r|DE-101
[E-Mail Stella 16.06.10 noch bearbeiten]

HOMONYMENZUSÄTZE:

Nach RSWK ist es nicht vorgesehen, den Straßennamen als HZ zu wählen [Straßenname kann aber Teil des Namens sein! Das ist dann aber natürlich kein HZ!] Straßenname könnte erst dann eine Rolle spielen, wenn keine Zählung und kein Gründungsjahr ermittelt werden können.

Zählungen bei Schulen sind häufig (z.B. Bezirke „BG 18“) und gebräuchlich, oft gehören die Zählungen aber zum Namen und sind daher keine HZe.

Ein HZ mit Gründungsjahr ist bei Schulen gänzlich ungebräuchlich und sollte vermieden werden. Daher unbedingt nach Möglichkeiten suchen, dass erst gar kein HZ notwendig wird (Name auf der Homepage bietet dazu meist eine Möglichkeit)
[noch bearbeiten Mail Stella 06.07.10] Homonyme Körperschaftsnamen: Unterscheidung gleichnamiger ortsgebundener Körperschaften an einem Ort (RSWK § 612 - Praxisregeln)
"1. Existieren an einem Ort mehrere gleichnamige ortsgebunden anzusetzende Körperschaften, so werden sie in der Ansetzung durch Homonymenzusatz unterschieden. Als Homonymenzusatz wird gewählt:

a) eine eventuell vorhandene Zählung (RAK § 415,3)
b) das Gründungsjahr (bei historischen Körperschaften auch das Endjahr) (RAK § 415,3)
c) der Name der übergeordneten Körperschaft (RAK § 415,3)

2. Gibt es an einem Ort mehrere gleich lautende, normiert anzusetzende ortsgebundene Körperschaften (z. B. mehrere Universitäten), so tritt der Individualname der Körperschaft als Homonymenzusatz hinzu (RAK § 415,3).

3. Wird bei homonymen ortsgebundenen Körperschaften eine der Körperschaften unter dem Ortsteil angesetzt, weil sie unter diesem bekannter ist (RSWK § 605,7), so erhält diese Körperschaft keinen Homonymenzusatz."[1]
Nichts desto trotz kann es sein, dass der entsprechende Straßenname Teil des offiziellen Namens der Körperschaft ist. Dann zählt der Straßenname zum Namen und ein Homonymenzusatz ist nur dann notwendig, wenn es zwei gleichnamige Körperschaften in derselben Straße gibt. 

Ortsbindung von Körperschaften: Ortssitz weicht von dem im Körperschaftsnamen enthaltenen Ortsnamen ab (RSWK § 605 - Praxisregeln)
"Ortsgebundene Körperschaften, deren Sitz von dem im Körperschaftsnamen enthaltenen Namen abweicht, werden unter letzterem angesetzt, wenn dieser und der Ort des wirklichen Sitzes nahe beieinander liegen und außerdem der im Körperschaftsnamen genannte Ort sehr viel bedeutender ist als der wirkliche Sitz. Der wirkliche Sitz (mit dem Körperschaftsnamen als zweitem Glied) wird als Synonymie-Verweisung erfasst.

SW       800 c|Esslingen <Neckar>
            801 x|Technische Akademie Esslingen
D          808 b|Sitz Ostfildern
BF        830 c|Ostfildern / Technische Akademie Esslingen

SW       800 c|Frankfurt <Main>
            801 x|Berufsförderungswerk Frankfurt am Main
D          808 b|Sitz Vilbel
BF        830 c|Vilbel / Berufsförderungswerk Frankfurt am Main

Hinweis: Nach RSWK § 605,3 wird der Ort hier als Namensbestandteil wiederholt."[2]
Untergeordnete Körperschaft

Noch bearbeiten Mail Stella 06.07.10

Selbstständige oder unselbstständige Ansetzung bei Unterordnung unter eine Körperschaft (RSWK § 609)
"...

4. Bei der Ansetzung der untergeordneten Körperschaft wird der in ihrem Namen enthaltene Name der übergeordneten Körperschaft i. d. R. sowohl bei selbstständiger als auch bei unselbstständiger Ansetzung weggelassen.

5. Die Form unter Einschluss des Namens der übergeordneten Körperschaft kann dabei als Synonym erfasst werden. Dies geschieht i. d. R. dann, wenn die übergeordnete Körperschaft am Anfang des Namens der untergeordneten als eine Folge von Initialen oder ähnliche Buchstabenfolge genannt ist.
Anmerkung: Zu weiteren Namensbestandteilen, die bei der Ansetzung nicht berücksichtigt werden, vgl. RSWK § 602,5.[3]
Vielen Dank für den Hinweis!

Leider handelt es sich bei den Wiener Gymnasien um sehr verzwickte Ansetzungen, bei denen jeweils mehrere RSWK-Paragrafen Berücksichtigung finden müssen und fast immer im Einzelfall entschieden werden muss. Die Regelungen der RSWK müsen wir befolgen, auch wenn im einen oder anderen Fall eine Abweichung sinnvoll erscheint. Entscheidend ist vor allem die Ansetzung unter dem tatsächlichen offiziellen Namen der Körperschaft und die Bildung von Homonymenzusätzen nur dann, wenn Homonymität zu bereits angesetzten anderen Schlagwörtern vorliegt.

Zusammenfassend würde ich für die idn 1001656121 – unter Einschluss der Namensformen aus der GKD - folgenden Datensatz vorschlagen (eine nochmalige inhaltliche Überprüfung anhand der Homepage der Schule war leider nicht möglich, da diese momentan im Internet nicht erreichbar ist, beispielsweise auch, ob „Feldgasse“ evtl. Bestandteil des Namens der Körperschaft ist). Ich hoffe, mir sind vor lauter Paragrafenwälzen keine Fehler in den Entwurf gerutscht ...

830 Verweise

Verweise müssen grundsätzlich umgekehrt werden, also z.B. 

830 |c Melk / VS Melk 1 und

830 |k VS Melk 1 / Melk

830 |v

Geregelt in RSWK §19,5:

Bemerkungen zu einzelnen Verweisungsformen

Zu einzelnen Verweisungsformen werden bei Bedarf Bemerkungen mit * erfasst, z. B. ‘Quasisynonym’,

die Quelle der Verweisungsform (nur in begründeten Fällen), ‘Früherer Titel’,

‘Späterer Titel’, Erscheinungsjahr usw.

SW Mineralischer Rohstoff

BF Bodenschätze *Quasisynonym
Römische Ziffern als Bestandteil eines Schulnamens:

§17,3b RSWK: Römische Ziffern können bei Sachtiteln von Werken und in Individualnamen nur verwendet werden, sofern sie gebräuchlich sind. Bei schwankendem Gebrauch von römischen

und arabischen Ziffern wird auf arabische Ziffern normiert.

SW Goethe, Johann Wolfgang ¬ von¬ / Faust I

SW FORTRAN IV

Aber:

SW PL 1
Auflösung von Zahlen in Körperschaftsnamen

Praxisregeln RSWK § 602,2: Zahlen werden in der Ansetzungsform nicht aufgelöst, also Hauptschule 1 (nicht Hauptschule Eins), aufgelöste Zahl wird verwiesen (Details siehe Praxisregeln)

Abkürzung St.

§602,4,Anm.2 RSWK: Das Präfix ‘Sankt’ sowie seine fremdsprachigen Entsprechungen werden abweichend von der GKD als Bestandteil von Körperschaftsnamen ausgeschrieben. Der Name mit der abgekürzten Form wird als Synonym erfasst.

Mehrgliedriger Oberbegriff (MO)
Das Feld 845 ist bei Körperschaften Pflicht (RSWK §602,9 und 12,4); je nach OPAC-Design wird damit zusätzliche Recherchemöglichkeit geschaffen. Es wird möglichst der unmittelbar nächste, zusammenfassende Begriff gesucht, z.B. Wien / Höhere technische und gewerbliche Lehranstalt, NICHT: Wien / Berufsbildende  höhere Schule.

Die einzelnen Begriffe müssen in der SWD natürlich vorhanden sein!
AGENDEN der LOKALREDAKTION

Kürzel „LR-VBK noch bearbeiten“

Kürzel „LR-VBK noch bearbeiten“ wird von der Lokalredaktion in 808 d|a vergeben, wenn ein Datensatz vorerst nicht fertig bearbeitet werden kann!

Template RED-OSWD.MRC

Fügt das Feld 077 ein
Ergänzend zur Installationsanleitung (siehe Anhang):

Wenn man nicht will, dass das Template bei Aufruf STRG-e automatisch eingespielt wird, muss man in der catalog.ini im Abschnitt 
[ExpandTemplate] 
vor MS=..\template\red-oswd.mrc ein Rufzeichen setzen, also schaut die betreffende Stelle wie folgt aus
!MS=..\template\red-oswd.mrc 
: 

Installationsanleitung für das ACC12-Template 

« red-oswd.mrc » 

Erstellt von Labner/Sandner 

(Stand: Juli 2007) 

Öffnen Sie zunächst auf der Festplatte Ihres PCs das Verzeichnis Aleph500. 

1. Schritt: 

Kopieren Sie das Template red-oswd.mrc 

von ..:\AL500\CATALOG\libs\ACC12\tab 

nach 

..:\AL500\CATALOG\TEMPLATE\ 
2. Schritt: 
Personalisieren Sie nun das Template mit Ihrer eigenen Aleph-Kennung: 

077m $$b Paraphe eintragen!
3. Schritt: 
Abschließend erfolgt der Eintrag in D:\AL500\CATALOG\TAB\CATALOG.INI 

und zwar im Abschnitt [ExpandTemplate], den Sie durch Scrollen im unteren Teil der Seite erreichen: eine neue Zeile mit MS beginnend hier eintragen: 

[ExpandTemplate] 

MS=..\template\red-oswd.mrc 

************************************************************** 

Nicht vergessen: 

jeden Schritt abspeichern! 

Am Ende den Aleph-Client schließen und neu starten. 

Das Ergebnis an einem vorhandenen AS-Satz ausprobieren: 

1. AS-Satz öffnen 

2. das neue Template mit Tastenkombination einfügen 

STRG + e 

3. bei den Subfeldern mögliche Inhalte ansehen (STRG + F8) 

4. Feldhilfe (im unteren Teil des Bildschirms) ansehen 

(M. Sandner, 18. 7. 2007)
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